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10. Das Gesundheitssystem von Deutschland
https://www.youtube.com/watch?v=sasX7aZeCGc 

Freie Arztwahl
- Das deutsche Gesundheitssystem ist weltweit einmalig.
- Es ist unter anderem geprägt von der freien Arztwahl und einem umfassenden Leistungsangebot.
- Doch das Wichtigste, jeder Bundesbürger ist im Krankheitsfall abgesichert.
- Jeder Patient kann sich seinen Arzt frei aussuchen.
- Der Arzt wiederum ist verpflichtet, jeden Patienten zu behandeln, egal in welcher Krankenkasse er versichert ist.

Kassenärztliche Vereinigungen 
- Die 17 kassenärztlichen Vereinigungen, stellen die ambulante, medizinische Versorgung in Deutschland sicher.
- Das bedeutet, Patienten können rund um die Uhr und an jedem Ort, unabhängig von ihrer Krankenkasse einen Arzt ihrer Wahl aufsuchen. Sei es in der regulären Sprechstunde oder im ärztlichen Bereitschaftsdienst.

Kassenärztliche Bundesvereinigung
- Die Kassenärztliche Bundesvereinigung ist der Dachverband der 17 kassenärztlichen Vereinigungen.
- Sie vertritt die berufspolitischen Interessen der niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten auf der Bundesebene.
- Zudem handelt sie mit dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung und anderen bundesweiten Akteuren Vereinbarungen aus, die die ambulante Versorgung der Menschen in Deutschland betreffen.

Freie Krankenhauswahl 
- Patienten können auch frei wählen, in welchem Krankenhaus sie sich behandeln lassen möchten.
- Auch das Krankenhaus ist verpflichtet, den Patienten zu behandeln.

Bundesministerium für Gesundheit
- Das Bundesministerium für Gesundheit beaufsichtigt das Handeln der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.
- Entsprechend geschieht dies bei den Kassenärztlichen Vereinigungen durch die Landes-, Gesundheits- oder Sozialministerien.

Landesministerium für Gesundheit 
- Die Gesetzgebung der letzten Jahre hat vor allem die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen im Fokus gehabt.
- Die Landesministerien stellen einen Krankenhausplan auf, der die Patienten und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausplätzen sicherstellt.

Freie Krankenkassenwahl 
- Der Patient kann sich auch seine Krankenkasse selbst aussuchen.
- Die Krankenkasse ist wiederum verpflichtet, den Patienten als Vertragspartner aufzunehmen und dafür zu sorgen, dass der Patient im Krankheitsfall alle medizinisch notwendigen Leistungen erhält.
- Die gesetzlichen Krankenkassen schließen dazu Verträge mit den Kassenärztliche Vereinigungen  und den Krankenhäusern ab.

Welche finanziellen Mittel brauchen wir, um die ambulante Versorgung der Bürger sicherzustellen?
- Über diese Frage verhandeln die Kassenärztlichen Vereinigungen jährlich mit den Krankenkassen.
- Vor dem Hintergrund einer steigenden Nachfrage der Patienten nach medizinischen Leistungen sind die finanziellen Mittel begrenzt.
- Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Kassenärztliche Bundesvereinigung bringen sich in die Gesetzgebung ein und verhandeln mit den Krankenkassen im Interesse der Patienten, sowie der Ärzte und Psychotherapeuten, die sie behandeln.
- Außerdem stellen sie mit zahlreichen Maßnahmen die Qualität der medizinischen Versorgung sicher.
- So zum Beispiel durch die Förderung von Qualitätszirkeln oder durch regelmäßige Fortbildungsmaßnahmen für niedergelassene Ärzte.
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einmalig	egyedülálló, páratlan
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s Leistungsangebot,-e	szolgáltatási kínálat
im Krankheitsfall	megbetegedés esetén
abgesichert	biztosított
wiederum	másfelől
verpflichtet	kötelezett
Kassenärztliche Vereinigungen 
r Kassenarzt,-¨e	betegbiztosítóval szerződésben
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Kassenärztliche Vereinigung betegbiztosítási szerződéssel álló orvosok egyesülete 
ambulante, medizinische Versorgung
járóbeteg ellátás
sicher/stellen, -te, h. ge-t	biztosít
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r Bereitschaftsdienst	ügyeleti szolgálat
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r Dachverband	ernyőszervezet
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auf der Bundesebene	állami szinten
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gesetzlich 	törvényes
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e Vereinbarung, -en	megállapodás
aus/handeln, -te, h. ge-t	tárgyal, kialkuszik
Bundesministerium für Gesundheit
beaufsichtigen, -te, h. –t	felügyel, ellenőriz
s Handeln 	tárgyalás
Landesministerium für Gesundheit 
e Gesetzgebung	törvényhozás
e Kostenentwicklung	költségalakítás
r Krankenhausplan	kórházterv
bedarfsgerecht 	szükség/igény szerinti
Freie Krankenkassenwahl 
r Vertragspartner,-	szerződő fél
einen Vertrag ab/schließen	szerződést köt
Welche finanziellen Mittel brauchen wir…?
verhandeln, -te, h.-t	tárgyal
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r Zirkel,-	szakmai közösség
e Fortbildung,-en	továbbképzés
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